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öle leitenden âîtindsâtèe îitr ein Bttnde$ge$m
über '0eritf$sebre und Berufsbildung.

(SWÎitgeteilt.)

Sei 2lnlaf? ber am 24. Januar in ßürich ftattge*
funbenen Konfereng oon Seamien fchroeigerifdje* geroerb«
Hc^et Drganifaiienen rentierte ©eroerbefefretär SBerner
Krebl übet; bie letienben ©runbfäbe unb roichtigfien
Sefammungen bei gegenroartig ber gentraßettung gut
Seratun g norliegenben „Sunbe!gejebentrourfe! beir. Se=

rufélehte unb Seruflbilbung". ©em Referate entnehmen
mir in iunUöjfier Kür je folgenbe!:

®er ©itel mürbe fa gewählt, roeil e! fte§ nicht etwa
um ein eibgen. „8ehiling!gefet5" ijanbein ïann. 3ïicht
nur bie Sehrlinge fommen ba&ei in grage, fonbetn alle
bei ber Seruflbilbung beteiligten Kreife. ©tefer ©etl
ber eibgen. ©eroctbegefehsebung foH gubem ba! gefamte
©ebiet ber Setufllefte unb Seruflbilbung mit aßent,
mal bamit gufammenhängt, einbegteben. ©em ©efet)
fallen auch cüe in ^nbuftrie, ©emerbe, § anbei unb Ver«
fef)t befestigten minorennen männlichen unb roetblichen
fßerfanen ohne ßiücffichi auf 3trt unb ©röfse einel Se=

triebel unterließt merben.
®a§ Sunbe!gefeh faß unter Umlief)fier S3eröcffidjii ^

gung bereit! beflehenber unb beroährter fantonaler
©efe^elbeftimmungen unb GSlnric^tungen e i n h e 111 i d& e

VorfTriften auffteßen, bie all SRlntmalanforberungen
an bie fantonale ©efehgebung unb Voügiehung gu gelten
hätten, ©ie eigenartigen Sebürfniffe eingelner ©rroerbl«

gruppen foßen in befonbetrt Sefammungen berûdEfïd^tigt
merben. ©ie Seruflorganifationen foßen bei ber
Voßgiehung gut SRitroirfung beigegogen merben.

©er ©ntrourf umfafa bemgemäfj Sefammungen über
bal Inroenbunglgebiet, über ben Setpcoertrag, bie Seht«

'

linglprüfungen, bie Seruflbilbung, über anberroeitige
©eroerbeförberung, über Slufjtdjt unb Voßgug, ©traf«
unb Ü5erganglbefiimmungen.

3n Segug auf bie Orbnung ber SerufÜehre
ifi bal Obligatorium bei fdEjrifilicijen Sefjroetiragel oor«
gefehen. Sie Sluffichtlorgane foßen aul Seruflange«
förigen gufammengefet)t fein. 2ehrling!orbnungen, bie

oon Serufloetbänben ber SReifter unb Arbeiter oeretn«

bart mürben, foßen gefefjtidje 2Inerfennung erhalten,
über ^Regelung ber 2lrbeit!geit, ber Sonntag!« unb
Siadfacuhe ber Seßrlinge if* in biefem ©ntrourf nicht!
gefagt; el mirb auf bie bepglidhen Sefammungen be!
gabrifgefehe! ober be! „©efe^e! über bie Arbeit tn ben
©eroerben" »etmkfen. ®ie 2eb*ting! fßtüfungen
finb obligatorifdh unb foßen möglichft einheitlich organi«
fiert merben.

©ie Sunbelbefchlüffe betr. görberung ber geroerb«

liehen, faufmännifchen unb hauSmütfchafitichen Serufl««
bilbung foßen meiter aulgebaut unb all Seftanbteile
ber ©eroerbegefehgebung betrachtet merben. ©ie Kan«
tone unb ©emeinben finb p oeipflichten, berufliche gort«
bilbur.glfdhulen, gachfchulen unb gadji'urfe überaß ba

efaprißjien unb p unterftühen, mo f«h ein Sebürfnl!
geltenb madjt* 2lüe bem ©efet) unterfaßten Sehrlinge
unb £ehriöc|ter haben roährenb minbeften! 3 fahren,
begro. roährenb ihrer gangen Seljr§cit ben beruflichen
Unterricht p befuc|en. "©ie Sehrpläne foßen ben beruf«
liehen Sebürfniffen angepaßt merben.

Qn Segug auf anberroeitige ©emerbeförberung
ift namentlich bie Unterfiütjung oon 3nfßt«lfa«en cor«
gefehen, mel^e ftch bie gürforge für gmccfenifprechcnbe
Seruflmahl unb Sehrfaßen «Vermittlung gur Aufgabe
machen; ferner bie ©emährung son Seiträgen an bie

muftergülttg burchgeführte Serufllehre beim SR ei ft er,
bie görberung con gachaulfaßungcn, son SSanberoor«
trägen, Sibliothcïen, gettfdjjriften, ^reilaufgaben u. bgl ;
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bie ©emährung oon ©tipenbien au |)cnfaroetfer,
©efaniler, Kaufleute, ©emerbelehrer gu ihrer meitern
Slulbilbung.

pc bie So II gi eh un g be! Sunbelgefehe! ift u a
all ftänbiger Seirat gum Solïlroirtfcïjaftlbepartement eine
eibgen. Kommiffion für Sehrtingl-- unb Seruflbilbungl«
roefen oorgefehen, in melier bie Seruflorganifationen
eine angemeffene Vertretung erhalten foßen.

©en gewerblichen Sebürfniffen unb ben feit fahren
aul ©eroerbefreifen lunbgegebenen SBünffaen ifi im (Snt>
rourf beftmöglich Meinung getragen, aufa haben bie mit
tn« unb aullanbifahen ähnti^en ©efe^en gemachten @c«
fahrungen groedentfpredhenbe Verroenbung gefunben.

^»nöroerf.ttno©emerteoercin©h«ï»U(8ü«ch)
hielt am 30. Januar fetne gut befudjte ©eneraloerfamm«
lung im „Sebfiodt" ab. StofoB unb Rechnung, bie
mit einem «einen Vorfdf)tag abfchliefa, mürben ohne Se=
merînngen genehmigt, unb ein ©utgenb SRitglieber ein«
ftimmig tn ben Verein aufgenommen unb ber Vorftanb
mit fßräfibent Sfaffaenber an ber ©pfae ftatutengemöfi
erneuert, ©er Sahrelberifat über bie Verein!begeben«
hetten unb ber Selegiertenberidht son 2lltftetten machten
ben Vetfaffetn aüe @h«- ©troal mehr Seben brachte
bie grage ber Sefürmortung ber ©eroerbepolitil fai
3Renu ber ©raftanben. Unb tn ber ©at. Vßcnn ber
^anbroetl« unb ©emerbeserein gum ©eil ben SRittelftanb
repräfentieren foü, fo mirb ihm bie Verewigung pr©eilnahme an ber fßoHtif nicht abgufprechen fein. ©§
ifi hi« «te bort bie görberung ber fogialen Sefferftel«
lung, roeldje burch aüfäüige Vertreter in ben Sehörben
befürroortet unb im Kampf nach unten unb oben ange«
firebt merben faß, 2lmh £>e*n ^anbroerïerftanb mirb
ein befdhetbene! Stäbchen an ber ©onne gu gönnen fein
©och ein! tut not. ©tramme Sarteibügiplfa wie fie im
gegnerifdjen Sager oorbilblich »erlangt mirb, engere
gühlung tn ber Verfechtung gemetnfamer Qntereffen unb
enblich gegenfeiitge 2lnerlennung ber «PcxfönlidbEett burfa
eine richtige SSßertung auch ber Konïnrrengarbeit. ©afi
fachmännifche Setehrung an £anb oon Vorträgen Stuf«
flärung unb tiefere ©rïenntni! über bie meiificfetige Se«
ruflmaterie, über Offerten unb ©ubmiffior.lroefen cer«
mi.telt, ift beîannt, aber bil heute gu roenig gemürbigt
morben Such ba faß fRemebur gefehaffen merben. llnb
roenn bann noj ein ganger SR ami am rechten Vtafee bie
eigenen gntereffen mte biejenigen bei gefamten |anb«
merïerftanbel mit Verftanbnil oertritt, fo mirb ba!
panbroerf, fo ifi p hoffen, mteber mehr p ©bten
fommen, mie e§ oor ^ahrgebnien ber gaß mar
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Nie letteMên ûkmààê M à Wàêgêâ
De? LêruMêdrê unS KêrMdàlàng.

(Mitgeteilt.)
Bei Anlaß der am 24. Januar in Zürich ftattge-

fundenen Konferenz von Beamten schweizerischer gewerb-
licher Organisationen referierte Gewerbesekretär Werner
Krebs über die leitenden Grundsätze und wichtigsten
Bestimmungen des gegenwärtig der Zentralleitung zur
Beratung vorliegenden „Bundesgesetzentwurfes betr. Be-
rusèlehre und Berufsbildung". Dem Referate entnehmen
wir in tunlichster Kürze folgendes:

Der Titel wurde so gewählt, weil es sich nicht etwa
um ein eidgen. „Lehrlingsgesetz" handeln kann. Nicht
nur die Lehrlinge kommen dabei in Frage, sondern alle
bei der Berufsbildung beteiligten Kreise. Dieser Teil
der eidgen. Gewerbegeschgàng soll zudem das gesamte
Gebiet der Berufslehre und Berufsbildung mit allem,
was damit zusammenhängt, einbeziehen. Dem Gesetz

sollen auch alle in Industrie, Gewerbe, Handel und Ver-
kehr beschäftigten minorennen männlichen und weiblichen
Personen ohne Rücksicht aus Art und Größe eines Be-
triebes unterstellt werden.

Das Bundesgesetz soll unter tunlichster Berücksichtig

gung bereits bestehender und bewährter kantonaler
Gesetzesbestimmungen und Einrichtungen einheitliche
Vorschriften ausstellen, die als Minimalanforderungen
an die kantonale Gesetzgebung und Vollziehung zu gelten
hätten. Die eigenartigen Bedürfnisse einzelner Erwerbs-
gruppm sollen in besondern Bestimmungen berücksichtigt
werden. Die Berufsorganisationen sollen bei der
Vollziehung zur Mitwirkung beigezogen werden.

Der Entwurf umfaßt demgemäß Bestimmungen über
das Anwendungsgebiet, über den. Lehrvertrag, die Lehr-

'

lingsprüsungen, die Berufsbildung, über anderweitige
Gewerbeförderung, über Aufsicht und Vollzug, Straf-
und Übergangsbestimmungen.

In Bezug aus die Ordnung der Berufslehre
ist das Obligatorium des schriftlichen Lehroertrages vor-
gesehen. Die Aussichtsorgane sollen aus Berufsange-
hörigen zusammengesetzt sein. Lehrlingsordnungen, die

von Berufs verbänden der Meister und Arbeiter verein-
bart wurden, sollen gesetzliche Anerkennung erhalten,
über Regelung der Arbeitszeit, der Sonntags- und
Nachtruhe der Lehrlinge ist in diesem Entwurf nichts
gesagt; es wird aus die bezüglichen Bestimmungen des

Fabnkgesetzes oder des „Gesetzes über die Arbeit in den

Gewerben" verwiesen. Die Lehrlings-Prüsungen
sind obligatorisch und sollen möglichst einheitlich organi-
siert werden.

Die Bundesbeschlüsse betr. Förderung der gewerb-
lichen, kaufmännischen und Hauswirtschaft lichen Berufs-
bildung sollen weiter ausgebaut und als Bestandteile
der Gewerbegesetzgebung betrachtet werden. Die Kan-
tone und Gemeinden sind zu verpflichten, berufliche Fort-
bildunas schulen, Fachschulen und Fachkurse überall da

einzurichten und zu unterstützen, wo sich ein Bedürfnis
geltend macht. Alle dem Gesetz unterstillten Lehrlinge
und Lehriöchter haben während mindestens 3 Jahren,
bezw. während ihrer ganzen Lehrzeit den beruflichen
Unterricht zu besuchen. Die Lehrpläne sollen den beruf-
lichen Bedürfnissen angepaßt werden.

In Bezug aus anderweitige Gewerbeförderung
ist namentlich die Unterstützung von Institutionen vor-
gesehen, welche sich die Fürsorge für zweckentsprechende

Berufswahl und Lehrstellen-Vermittlung zur Ausgabe
machen; ferner die Gewährung von Beiträgen an die

mustergültig durchgeführte Berufs lehre beim Meister,
die Förderung von Fachausstellungen, von Wanderoor-
trägen, Bibliotheken, Zeitschriften, Preisaufgaben u. dgl ;
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die Gewährung von Stipendien an Handwerker,
Techniker, .Kaufleute, Gewerbelehrer zu ihrer weitern
Ausbildung.

Für die Vollziehung des Bundesgesetzes ist u a
als ständiger Beirat zum Volkswirtschaftsdepartement eine
eidgen. Kommission für Lehrlings- und Berufsbildung-
wesen vorgesehen, in welcher die Berufsorganisationen
eine angemessene Vertretung erhalten sollen.

Den gewebblichen Bedürfnissen und den seit Jahren
aus Gewerbekreisen kundgegebenen Wünschen ist im Ent-
wurf bestmöglich Rechnung getragen, auch haben die mit
in- und ausländischen ähnlichen Gesetzen gemachten Er-
fahrungen zweckentsprechende Verwendung gefunden.

vàMMM.
Der Handwerk- ««o Gewerbeverein Thalwil (Zürich)

hielt am 30. Januar seine gut besuchte Generalversamm-
lung un „Rebftock" ab. Protokoll und Rechnung, die
mit einem kleinen Vorschlag abschließt, wurden ohne Be-
merkungen genehmigt, und ein Dutzend Mitglieder ein-
stimmig in den Verein aufgenommen und der Vorstand
mit Präsident Wohlfender an der Spitze statutengemäß
erneuert. Der Jahresbericht über die Vereinsbegeben-
hetten und der Delegiertenbericht von Altstetten machten
den Verfassern alle Ehre. Etwas mehr Leben brachte
die Frage der Befürwortung der Gewerbepolitik ins
Menu der Traktanden. Und in der Tat. Wenn der
Handwerk- und Gewerbeverein zum Teil den Mittelstand
repräsentieren soll, so wird ihm die Berechtigung zur
Teilnahme an der Politik nicht abzusprechen sein. Es
ist hier wie dort die Förderung der sozialen Besserstel-
lung, welche durch allfällige Vertreter in den Behörden
befürwortet und im Kampf nach unten und oben ange-
strebt werden soll Auch dem Handwerkerstand wird
ein bescheidenes Plätzchen an der Sonne zu gönnen sein
Doch eins tut not. Stramme Parteidisziplin wie sie im
gegnerischen Lager vorbildlich verlangt wird, engere
Fühlung in der Verfechtung gemeinsamer Interessen und
endlich gegenseitige Anerkennung der Persönlichkeit durch
eine richtige Wertung auch der Konkurrenzarbeit. Daß
fachmännische Belehrung an Hand von Vorträgen Auf-
klärung und tiefere Erkenntnis über die weitsichtige Be-
rufsmàie, über Offerten und Submissionswesen ver-
miitelt, ist bekannt, aber bis heute zu wenig gewürdigt
worden Auch da soll Remedur geschaffen werden. Und
wenn dann noch ein ganzer Mann am rechten Platze die
eigenen Interessen wie diejenigen des gesamten Hand-
werkerstandes mit Verständnis vertritt, so wird das
Handwerk, so ist zu hoffen, wieder mehr zu Ehren
kommen, wie es vor Jahrzehnten der Fall war
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®es Haabwetls* aal ©easessbeaerefa SÎBÎ^Iffca
(Sûrich) f>at fûrjtich feine ©eneraloerfammtung abge«
galten. ©erfelbe, ber beute auf eht fünfjährige? Be«

fielen prücEbticfen ïann, befiel banf Der Dpfermißigfett
feiner SRitatieber unb baut ber meifen Hau?hcttung feine?
Borftanbe? bereits ein Betmögen sott ca, gr. 400,

3RÜ btefem gtühjßh»" fotiert bie Irbeiten ber Sehr-
tinge au? ber ©emerbefchule jeroetter« im ©dhuthaufe
öffentlich au?gefteßt merben, bamit einerfeü? bie Beoöl«
ferun g bie SCrbeiten etefetjen fann, anberfeti? bie Setjr«
tinge einen neuen SInfpotn erhatten, ba? Befie p teifien.
3)er ©eeoerbanb mirb in Jufunft ebenfaß? bie Bermift«
tung sott gemerbtichcn £et)rting?fießen übernehmen unb
fann oon ©Itern, bie ihren ©ofp einem gemerbtiäjen
Berufe pfübren motten, oon ben ©eftiot!?oorftän&en
eine ^Begleitung für bie Berufswahl bepgen merben.
©le Jugenb bebarf ernfier unb ftrenger, aber ber Jugenb
roohtgefinnter Sehrmetfter. ©iefetben foQett ben Settling
bap anhatten, ba? 2trbeü?fiücf nicht au? ber £>anb p
geben, beoor e? festig unb forrett ift, 3" einem tüdp
tigen, oorbitbtichen Sehrmetfter bebarf e? Begabung,
©rnft .unb 3tu?bauer unb foÙten foldje in 3«*nnft oom
©taute unterftü^t unb geförbert merben.

©er Hanbajerlet* uaö ©emetbmteia Sera h^t
im Bürgerhau? feine 77. Jahre?oetfammlung ab, bie
oon über 200 9Ritgliebern befudjt mar unb oon Bräft«
bent SBriber geleitet mutbe. Jahresbericht' unb Jahre?«
redjnung mürben genehmigt. Jtn Borftanbe erfolgten
einige SRutalionen im ©tnne einer ©hargenoerfchtebung.

3tl§ ffjrâftbent mürbe gemähtt 2B. SBätchti, Buch«

brucfer; at? Bippräfiöent ®. Sehmann, alt ©attter«
metfter; at? baffler J. Jorbi, Baumetfier.

$a»toaales ft. ßöSifäjer @ej»erbe«23eibaiiD. ©te
fantonaten Settling? «Brüfungen, bie Unter«
ftütpng ber guten SGBerfftattlehre unb bie 2tu§funftfteße
für ba? SehrtingSmefen finb Jnftitutionen be? obigen
Betbanbe?. gür bie elftere amtiert eine ©reijehner«
Sommiffion, mährenb für bie Unterflütpng ber guten
SBerfftatttehre unb bie übrigen S?t)rting§fragen ein 2lu?«

fdjufj oon fünf 3Ritgliebern befiimmt morben ift. gür
bie fantonaten Sehrting?prüfungen gingen mährenb be?
Jahre? 1915 181 Stnmelbungen etn, unb jroar oon 151
Sehrtingen unb 30 Sehrtödjtern. ®ie oollfiänbige fprü=
fung fonnten aber nur 162 Sehrtinge ablegen ; megen p
furjer Sehrjeit, ttcanfheit, SJf elitärbien ft unb bioetfen
anbern ©rünben unterblieb für 19 Sehrtinge bie Prüfung.

133 Sehrtinge unb 29 Schlächter erhielten ba?

©iptorn mit folgerten
flöten SBertftottprüfuna ÏBerufêîcnntmffe ©djufprüfung

Sehrtinge Sßroj. £clp tinge Seljrîittge tßcoj.
1 91 — 56,18 78 48,14 69 42,59
1—2 24 14,82 26 16,05 27 16 67
2 42 25,93 43 26,55 49 30,24
2-3 1= 0,61 8= 4,94 10= 6,18
3 4= 2,46 7= 4.32 6= 3,71
:-S-4 — — — — — —
4 — — — — 1= 0,61

28 Sehrtinge erhielten tn alten gädjern ber ^Prüfungen
bie erfie Bote. ®ie Prüfungen ber 162 Sehrtinge er«

forberten 75 gjchejcpnten unb refrutlerten fich au? 33
oetfehieberen berufen unb 35 ©emetnben be? Danton?
©t. ©aßen; bie ©emeinbe ©t. ©aßen lieferte § 3. 40
unb bie ©emeinbe Henau (SRafchinenroerfftäiten in Urteil)
32 Sehrtinge. ®ie Jatft ber organifterten Berufsarten
ift gleich geblieben ; bie 43 Beruf?arten melfen 133 gach*
au?fd)üffe auf. Bei ber 2tu?funftfleße für ba? Sehr«
tingêmefen melbeten fich P 1915 116 Jünglinge für
34 oerfchlebene Beruf?arten; baoon entfalten attein auf
bie SRetattbranche 73 ïïtnmetbungen. ©teilen fonnten nur

an 30 Sehrtinge oermiltett merben, unb paar für 19 oer«
föjtebene Berufe. ®em gegenüber tagen nur non 30 Sehr«
meiftern au? 20 btoerfen berufen offene Sehrfteßen oor,
oon besten 16 befetft merben fonnten. 3tn Sehrtingen
mürbe e? gegenmäriig nicht fegten, aber biefs an geetg«
neten Stetten unterpbringen, ift fdjmieriger.

tFmöiefleueJ.
©i&geMöffijche <SaSmiffiPM§»®rptl»aöKg. ®ie com

©chmetjerifchen ©epartement be? Jnnern p ber Begut»
achtung be? ©nfrourfe? einer Berorbnung über ba? ©ub=
miffionSroefen bei 'Der ©ireftion ber eibaen. Bauten
befteflte ©jpertenfommiffion mürbe auf 30an]et) be?

fdhmeijerifchen 3Irbeiterfefretariat? unb be? fdhmeiprifchen
©emerbeoeretn? um je brei ©etegierte ermeitert. jür ben
fchmeiprifchen ©emerff^aftsbunb nahmen Biationatrat
©reuti^, ©r. Sftöti, ©tabtrat in rtnb D. ©i^nee«
berger, ©ro^rat in Bern; für ben fchmeijerifdjen ©e=

merbeoerein Bîationatrat ©sheibegger, iRegierung?röt ®r.
®fdE|umi unb ®r. Boßmar, ©efretär be? fchmeijerifchen
©emerbeoeretn?, an ben Beratungen teil. Jn brei ©it;«
ungen am 4, unb 5. gebr. unter bem Borftt$ oon Bunbe?«
rat ©atonber rourbe ber au? 36 Srtifetn beftehenbe @nt«

rourf einer eingehenben ©iêfuffion untermorfen. ©te aß«

fettige 9tuffaffung geht bahtn, bafj in biefer Berorbnung
©cunbfähe fefigefteßt merben fönnen, bie forootß ben Jn»
tereffen ber eibgenöfftfehen Berroatiung al? benjenigen
ber Unternehmer unb Arbeiter gerecht merben.

®ie SßetfaufSgenoffeafthaft S. H. S. der ©äjaset«
jctifihea Berdaigaafl för &etmatf(f}Bg erläßt an f(|met«
gerifd&e .tünftter, ©emerbetreibenbe, ^anb«
roerfer unb Heimarbeiter einen 2tufruf jum
©infehiefen oon Keifeanbenïen unb ©efchenf«
artifetn an ba? Sîunfimufeum in Bern, bie oon
einem Biet?gerich,t begutachtet merben. 9tt§ ©inliefe«
rung? ter m in ift ber 15. Stpril 1916 feftgefe^t. ©egen
©nbe Slprit tritt ba? tprei?geri<ht, ba? au? benfimeit
©ireftor B, ©reuter (Bern), ©irefior be ißraetere
(Bafel) unb SOtaler ©onrabin in 3örie^ beftehi, in
Bern pr Prüfung bet eingelangten ©egenftänbe p«
fammen. ©te BerîaufSgenoffenfchaft fiehi in aßen gröfjem
©dEjmeiprfiäbten unb namentlich tn ben bauptfäcfjlichfien
grembenptähen Berfaufifteßen oor. ®!e nähern Be«
bingungen für bie ©eitnabme an bem äöett«
bemerb finb erhätttich oom Bureau ©chrämti,
©fflngerfira^e 6 in Bern.

®ie groge her gelangt an einer
oon ber Hetoeiifchen ©efeßfefpft einberufenen Berfamm«
tung am ©onntag ben 13. gebruar im Jimfthctu? p
„ßimmerleuten" tn Jürich pr Behnnbtung. SU? ©in«
leitung roirb ein ertäuternbe? Beferat über bte„ ©dfemetpr«
rooche" gehatten. Ju ber Beranftattung ftnb auch Ber«
treter ber in Betracht faflenben 9Birtfehaft?oerbänbe ein«

getaben morben. Jm gaße bie Berfammtung bie ©urch«
führung ber „©^roeiptrooche" befdhlteßt, märe barauf«
hin ein Drganifationêfomitee p befteßen.

Sîn ber Berfammtung foflen fotgenbe gragen
pr Beantroortung fommen:

1. Halten ©te bie „©chmeiprmothe" in ber ffixierten
gorm (entfprechenb einer ben Jntereffenten pgefteflten
Bortage) tn Jhrem Berbanb für burchfübrbar?

2. ©tnb ©ie bereit mitpmirfen unb Jhre Berbanb?«
mitglteber pr ©eitnahme anphatten?

3. 2ßelchen Jeitpunft fet)tagen ©ie oor?

©gnöilot fBr öea Jsiport aß«r SBcrea her äRöbet«
branche. Stuf Berantaffung einiger Jnttianten ber melfdhen

Jllustr. schweiz, Haudw -Zeitung („Meisterblatt") à -s s

Der HanSwerks- «»h GêWêkbeverà RLschîikos
(Zürich) hat kürzlich seine Generalversammlung abge-
halten. Derselbe, der heute auf ein fünfjähriges Be-
stehen zurückblicken kann, besitzt dank der Opferwilligkeit
fewer Mitglieder und dank der weisen Haushaltung seines
Vorstandes bereits ein Vermögen von ca. Fr. 400.

Mit diesem Frühjahr sollen die Arbeiten der Lehr-
linge aus der Gewerbeschule jeweils« im Schulhause
öffentlich ausgestellt werden, damit einerseits die Bevöl-
kerung die Arbeiten einsehen kann, anderseits die Lehr-
linge einen neuen Ansporn erhalten, das Beste zu leisten.
Der Seeverband wird in Zukunft ebenfalls die Vermitt-
lung von gewerblichen Lehrlingsstellen übernehmen und
kann von Eltern, die ihren Sohn einem gewerblichen
Berufe zuführen wollen, von den Sektionsoorständen
eine Wegleitung für die Berufswahl bezogen werden.
Die Jugend bedarf ernster und strenger, aber der Jugend
wohlgesinnter Lehrmeister. Dieselben sollen den Lehrling
dazu anhalten, das Arbeitsstück nicht aus der Hand zu
geben, bevor es fertig und korrekt ist. Zu einem Lüch-

tigen, vorbildlichen Lehrmeister bedarf es Begabung,
Ernst.und Ausdauer und sollten solche in Zukunft vom
Staate unterstützt und gefördert werden.

Der Handwerker- und Gewerbeverei« Bern hielt
im Bürgerhaus seine 77. Jahresversammlung ab, die

von über 200 Mitgliedern besucht war und von Präsi-
dent Wyder geleitet wurde. Jahresbericht'und Jahres-
rechnung wurden genehmigt. Im Vorstände erfolgten
einige Mutationen im Sinne einer Chargenverschiebung.

Als Präsident wurde gewählt W. Wälchli, Buch-
drucker; als Vizepräsident G. Lehmann, alt Sattler-
meister; als Kassier I. Jordi, Baumeister.

Kantonaler st. gallischer Gewerbe-Verband. Die
kantonalen Lehrlings-Prüfungen, die Unter-
ftützung der guten Werkftattlehre und die Buskunftstells
für das Lehrlingswesen sind Institutionen des obigen
Verbandes. Für die erstere amtiert eine Dreizehner-
Kommission, während für die Unterstützung der guten
Werkstattlehre und die übrigen Lshrlingsfragen ein Aus-
schuß von fünf Mitgliedern bestimmt worden ist. Für
die kantonalen Lehrlingsprüfungen gingen während des
Jahres 1915 181 Anmeldungen ein, und zwar von 151
Lehrlingen und 30 Lehrtöchtern. Die vollständige Prü-
fung konnten aber nur 162 Lehrlinge ablegen; wegen zu
kurzer Lehrzeit, Krankheit, Militärdienst und diversen
andern Gründen unterblieb für 19 Lehrlinge die Prüfung.

133 Lehrlinge und 29 Lehr öchter erhielten das
Diplom mit folgenden
Noten Werkstattvrüfung Berufskenntnisse Schulprüsung

Lehrlinge Proz. Lehrlinge Proz. Lehrlinge Proz.
1 91^56,18 78----48.14 69-^42,59
1—2 24--- 14,82 26---- 16.05 27-----16 67
2 42^-25.93 4326.55 49-----30,24
2-Z 1^- 0,61 8--- 4,94 10--- 6.18
3 4--- 2,46 7--- 4.32 6---- 3.71
8-4 — — — — —
4 — — — — 1-- 0.61

28 Lehrlinge erhielten in allen Fächern der Prüfungen
die erste Note. Die Prüfungen der 162 Lehrlinge er-
forderten 75 Fuchexpnten und rekrutierten sich aus 33
verschiedenen Berufen und 35 Gemeinden des Kantons
St. Gallen; die Gemeinde St. Gallen lieferte z V. 40
und die Gemeinde Henau (Maschinenwerkstätten in Uzwil)
32 Lehrlings. Die Zahl der organisierten Berufsarten
ist gleich geblieben; die 43 Berufsarten weisen 133 Fach-
ausschüsse auf. Bei der Auskunftstelle für das Lehr-
lingswesen meldeten sich pro 1915 116 Jünglinge für
34 verschiedene Berufsarten; davon entfallen allein auf
die Metallbranche 73 Anmeldungen. Stellen konnten nur

an 30 Lehrlinge vermittelt werden, und zwar für 19 vsr-
schiedene Berufe. Dem gegenüber lagen nur von 30 Lehr-
meistern aus 20 diversen Berufen offene Lehrstellen vor,
von denen 16 besetzt werden konnten. An Lehrlingen
würde es gegenwärtig nicht fehlen, aber diese an geeig-
neten Stellen unterzubringen, ist schwieriger.

vmsjêà».
Eidgenössische SuàMo»sNêrorÂN!Mg. Die vom

Schweizerischen Departement des Innern, zu der Begut-
achtung des Entwurfes einer Verordnung über das Sub-
misfwnswesen bei der Direktion der eidaen. Bauten
bestellte Expertenkommission wurde auf Wunsch des
schweizerischen Arbeitersekretariats und des schweizerischen
Gewerbevereins um je drei Delegierte erweitert. Für den
schweizerischen Gewerkschastsbund nahmen Nationalrat
Greulich, Dr. Klöti, Stadtrat in Zürich, und O. Schnee-
berger, Großrat in Bern; für den schweizerischen Ge-
werbeverein Nationalrat Scheidegger, Regierungsrat Dr.
Tschumi und Dr. Vollmar, Sekretär des schweizerischen
Gewerbevereins. an den Beratungen teil. In drei Sitz-
ungen am 4. und 5. Febr. unter dem Vorsitz von Bundes-
rat Calonder wurde der aus 36 Artikeln bestehende Ent-
wurf einer eingehenden Diskussion unterworfen. Die all-
festige Auffassung geht dahin, daß in dieser Verordnung
Grundsätze festgestellt werden können, die sowohl den In-
teressen der eidgenössischen Verwaltung als denjenigen
der Unternehmer und Arbeiter gerecht werden.

Die Verlanfsgesossenschafi 8. N. S. der Schwei-
zerische« Vereinignng für Heimatschntz erläßt an schwei-
zerische Künstler, Gewerbetreibende, Hand-
werker und Heimarbeiter einen Aufruf zum
Einschicken von Reiseandenken und Geschenk-
artikeln an das Kunstmuseum in Bern, die von
einem Preisgericht begutachtet werden. Als Einliefe-
rungstermin ist der 15. April 1916 festgesetzt. Gegen
Ende April tritt das Preisgericht, das aus den Herren
Direktor R. Greuter (Bern). Direktor de Prasiere
(Basel) und Maler Conradin in Zürich besteht, in
Bern zur Prüfung der eingelangten Gegenstände zu-
sammen. Die Verkaufsgenossenschaft sieht in allen größern
Schweizerstädten und namentlich in den hauptsächlichsten
Fremdenpiätzen Verkaufsstellen vor. Die nähern Be-
dingungen für die Teilnahme an dem Wett-
bewerb sind erhältlich vom Bureau Schrämli,
Efftngerstraße 6 in Bern.

Die Frage der „Schweizerwoche" gelangt an einer
von der Helvetischen Gesellschaft einberufenen Versamm-
lung am Sonntag den 13. Februar im Zunfthaus zu
„Zimmerleuten" tn Zürich zur Behandlung. Als Ein-
leitung wird ein erläuterndes Referat über die,, Schweizer-
woche" gehalten. Zu der Veranstaltung sind auch Ver-
treter der in Betracht fallenden Wirtschaftsverbände ein-
geladen worden. Im Falle die Versammlung die Durch-
führung der „Schweizerwache" beschließt, wäre darauf-
hin ein Organisationskomitee zu bestellen.

An der Zürcher Versammlung sollen folgende Fragen
zur Beantwortung kommen:

1. Halten Sie die „Schweizerwoche" in der skizzierten
Form (entsprechend einer den Interessenten zugestellten
Vorlage) in Ihrem Verband für durchführbar?

2. Sind Sie bereit mitzuwirken und Ihre Verbands-
Mitglieder zur Teilnahme anzuhalten?

3. Welchen Zeitpunkt schlagen Sie vor?

Syndikat für des Jwport aller Waren der Möbel-
branche. Auf Veranlassung einiger Initiante» der welschen


	Verbandswesen

